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V

Für die Neuauflage habe ich zwei weitere Kapitel geschrieben. In einem fasse ich 
meine „Tipps“ zusammen (Kap. F). Im anderen wende ich mich der zentralen Frage 
eines individuellen „Bauplanes“ für wissenschaftliche (Seminar-)Arbeiten zu, die 
im Rahmen der universitären Schwerpunktsprüfung zu erstellen sind (Kap. E). Aus 
Gesetzen und Ihrer Lektüre lässt sich auch insoweit viel lernen. Ich war beispiels-
weise besonders überrascht über die banale Erkenntnis, dass z. B. die „Aufbausche-
mata“ nichts anderes sind als standardisierte Baupläne für eine ganz bestimmte Art 
juristischer Texte, nämlich für Gutachten (und Urteile).

Die Rückmeldungen zur 1. Auflage haben mich sehr ermutigt. Dies gilt nicht 
nur für die Nominierung bei der JuS für „Die juristischen Ausbildungsbücher des 
Jahres 2008“ ( Gostomzyk/Neureither/Norouzi, JuS 2008, 1134, 1136), sondern 
auch für zahlreiche Zuschriften. Diese haben mir gezeigt, dass es an juristischem 
„Elementarunterricht“ fehlt. Selbst wenn etwa neuerdings über juristische Didak-
tik diskutiert wird, dann auf einem Niveau, das nur fragt: Wie können wir poten-
zielle PrädikatsstudentInnen noch besser machen? Wenn die Universitäten und 
Landesjustizprüfungsämter aber wirklich und ernsthaft besorgt sind über die hohen 
DurchfallerInnen-Quoten und die niedrigen Durchschnittsnoten, dann müsste viel 
mehr wert auf solche „Banalitäten“ gelegt werden, die in diesem Buch vermittelt 
werden sollen. Nicht selten bekam ich nämlich das nachdenklich stimmende Fazit 
nach Lektüre dieses Buches: „Endlich habe ich es kapiert!“ Offensichtlich gelingt 
es bislang nicht in hinreichendem Maße zu vermitteln, dass das zentrale Lernziel 
lautet: „Erwerb von juristischer Begründungskompetenz“ und nicht „Nachbeten ir-
gendwelcher Autoritäten bzw. scheinbarer Theorien“.

Auch bei der 2. Auflage haben wiederum viele an der Entstehung mitgewirkt. 
Frau Dr. Brigitte Reschke vom Springer-Verlag hat kreativ und dynamisch die Ar-
beiten begleitet. Nun endlich möchte ich aber auch meinen lieben Kollegen Bernd 
Hecker, Trier, erwähnen: Er gab mir seinerzeit den entscheidenden Tipp, mich mit 
meiner Idee an den Springer-Verlag und an Frau Reschke zu wenden. Mein Sohn 
Christian Lagodny hat die 1. Auflage sehr kritisch und konstruktiv aus der Sicht 
eines Adressaten durchgeschaut. Mein Team in Salzburg, namentlich Frau Dr. Nina 
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Marlene Schallmoser, Herr Ass. Prof. Dr. Christian Rosbaud, LL.M. (NYU) und 
Frau Ulrike Grill, hat mich wiederum fantastisch unterstützt.

Ihnen allen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt!

II.

Diese Auflage widme ich meinem verstorbenen Freund und Kollegen

Günter Heine († 25. 6. 2011).

Er war zuletzt Ordinarius in Bern und mein Wegbegleiter auf gemeinsamen Statio-
nen in Tübingen, Freiburg und Dresden1. Unzählbare und unersetzbare Gespräche 
über tausend Themen aus Recht, Un-Recht und Nicht-Recht waren das Fundament 
unserer Begegnung. Er war auch besonders angetan von diesem Buch und seiner 
Konzeption. Unser Plan war deshalb schnell gefasst: Wir wollten in diesem Jahr 
gemeinsam ein vergleichbares „Leselernbuch“ für die Schweiz schreiben. Sein di-
daktisches Anliegen spürte ich nämlich schon als Student in Tübingen am Lehrstuhl 
Eser. Wie ein basso continuo kam schon dort immer seine Frage bei allen Themen: 
„Wo ist das Problem?“ Das ist ein Kernsatz für jede juristische Tätigkeit und ins-
besondere für das Klausurenschreiben (siehe unten D II 2). Er sollte auch Sie, liebe 
Leserin und lieber Leser, bei Ihren weiteren juristischen Arbeiten begleiten.

im Dezember 2012   O. Lagodny
Freiburg/Salzburg

1 Vgl. zu weiteren Wegen und Marksteinen seiner wissenschaftlichen Karriere unseren Nachruf 
Gropp, JZ 2011, 998, derjenige unseres akademischen Lehrers: Eser, GA 2012, 121, sowie seiner 
Kollegen in Bern: Kunz/Vest, SchwZStrR 129 (2011), 129.
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�I.� Such-�und�Auslegungslesen

Ein hervorragender Doktorats-Student hat jüngst nach einem Seminar zu mir ge-
sagt: „An der Universität sind die Lehrveranstaltungen für Anfänger mit einem 
Besuch in einem Restaurant vergleichbar. Man bekommt zwar ein hervorragendes 
Menü serviert, aber weder Geschirr noch Besteck.“ Mit anderen Worten: Es fehlten 
die Grundlagen für das Verständnis der Veranstaltungen.

Die Analyse ist zutreffend. Sicherlich arbeiten sich dann viele mehr oder we-
niger gut durch das hindurch, was ihnen am Anfang wie ein undurchschaubares 
Bollwerk vorkommt. Dabei kann man es sich sehr viel leichter machen, wenn man 
sich auf grundlegende Methoden besinnt und das Gesetz zu lesen beginnt. In diesem 
Sinne soll dieses Buch das Besteck oder das Geschirr für die vielen kulinarischen 
Kreationen liefern, die sie hoffentlich von meinen Kolleginnen und Kollegen ser-
viert bekommen.

Viele Studierende sind nämlich überrascht, wenn ich sie in Lehrveranstaltungen 
oder besonders bei Klausurbesprechungen darauf hinweise, dass fast alles, was zu 
prüfen ist, im Gesetz steht. Man muss es nur

• finden,
• verstehen und
• auslegen.

Das wird den meisten erst gegen Ende des Studiums und damit viel zu spät bewusst 
(manchen leider nie). Oft sind die Studierenden aber selbst zu diesem Zeitpunkt 
nicht in der Lage, das StGB und seine Normen mit Textverständnis, Struktur und im 
Detail zu lesen und zwar so, dass sie das Gelernte in den Normen wieder entdecken. 
Nicht selten wird sogar losgelöst vom Text gelernt. Dann ist das Erstaunen über den 
Inhalt des Gesetzes groß.

Doch ich gehe davon aus, dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser, nicht zu die-
sen „vielen“ gehören wollen. Sie können sich nämlich viel Arbeit und Mühe sparen, 
wenn Sie frühzeitig verstehen, wie man juristische Texte sinnvoll und arbeitsspa-
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rend sucht und liest. Spätestens in der Klausur haben Sie nur noch den Gesetzestext 
zur Verfügung: Was Sie dort nicht „herausholen“, steht Ihnen entweder nicht zur 
Verfügung oder Sie müssen Ihr Gedächtnis damit belasten und auswendig lernen. Je 
besser Sie also mit dem Gesetzestext umgehen können, umso effektiver schreiben 
Sie z. B. eine Klausur.

Die Klausursituation ist im Grunde genommen diejenige, in der sich Studierende 
in den Jahren 1946 ff. nach Ende und in den Trümmern des 2.Weltkriegs befanden. 
Wie mir Herr Kollege Medicus1 in einem Gespräch über die Studiensituation zu 
dieser Zeit bewusst gemacht hat, waren er und seine Kommilitonen froh, wenn sie 
zum Lernen überhaupt einen aktuellen Gesetzestext hatten, weil es neue Lehrbücher 
einfach noch nicht gab. Dass der geschätzte Kollege Medicus und seine Kommili-
tonen deshalb inhaltlich unzureichend studiert haben, kann man nicht annehmen. 
Mangelnde Ausbildungsliteratur musste diese Generation – so denke ich – durch 
vermehrte Neugier und vermehrtes kritisches Denken ausgleichen2. Genau daran 
fehlt es heute oft, weil sich ein Denken in ECTS-Credits breitgemacht hat nach 
dem Motto: Wie viele Seiten muss ich lesen, um wie viele Credits zu bekommen? 
ECTS3-Credits heisst nämlich: innerhalb der EU vergleichbare Bewertungspunkte 
für erbrachte Studienleistungen4. ECTS sind vor allem die neue „Währung“ im stu-
dentischen Denken, mit der scheinbar karrierefeindliche studentische Neugier extern 
konditioniert wird. Macht man sich dies bewusst, dann sieht man, welche Potenzial 
im Gesetzestext steckt. In gewisser Weise muss ich deshalb auch sagen: „Back to the 
roots“ – zurück zu den didaktisch sinnvollen Ursprüngen. Natürlich kann ich diese 
in philosophischen Konzepten sehen. Dann muss ich Ihnen aber vermitteln: Wie 
verhalten sich diese Konzepte zum geltenden Recht? Dazu muss ich zwei Schritte 
auf einmal machen. Beginne ich jedoch mit dem geltenden Recht, dann stoße ich 
ebenfalls zu den hinter dem geltenden Recht steckenden philosophischen Konzepten 
vor. So werden wir sehen, dass eine zentrale Frage zum Verständnis des geltenden 
Rechts in der Frage besteht: „Was wäre ohne die Norm, die wir gerade lesen?“5 Die-
se Frage kann uns sehr weit in Legitimationsfragen führen. Mit diesen möchte ich 
mich hier aber gar nicht beschäftigen. Dazu gibt es schon sehr viele Darstellungen.

1 Zur Bedeutung seiner Bücher s. u. C V 2 d (S. 157). – Dies ist die erste von über 200 Fußnoten 
in diesem Buch. Diese sollen nicht den Lesefluss stören. Sie können sie also getrost überlesen. 
Wenn Sie allerdings einen Begriff nicht kennen oder wenn Sie weiterführende Hinweise in an-
deren Büchern oder andere Stellen hier im Buch selbst („Verweisungen“) suchen oder wenn mir 
eine Seitenbemerkung wichtig erscheint, dann finden Sie diese hier in den Fußnoten. Besonders 
wichtig im Sinne des Urheberrechts sind die Fußnoten jedoch, wenn ich darauf hinweise, dass ich 
diesen Gedanken von jemand anderem habe. Auch diese muss man jedoch nicht lesen, um den 
Sinn des Textes zu verstehen.
2 Sehr lesenswert dazu auch: Greiffenhagen, Jahrgang 1928. Aus einem unruhigen Leben. Mün-
chen 1988.
3 Zu Abkürzungen vgl. Butz/Kirchner , Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 5. Aufl., Berlin 
2005, sowie als ersten recht brauchbaren Zugang etwa: „Abkürzungen/Gesetze und Recht“ auf 
Wikipedia.
4 ECTS = „European Credit and Transfer System“. Vgl. dazu für die erste Information die Erläu-
terung in Wikipedia mit den dort nachgewiesenen Originalquellen der EU.
5 Siehe unten C V 3 (S. 168 ff.).
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Dieses Buch soll Ihnen vielmehr eine Hilfestellung geben, wie Sie einen sys-
tematischen Weg beschreiten können, um Gesetzestexte rationeller und vor allem 
zielsicher finden, lesen und auslegen können. Dies bedeutet:

Suchlesen als erster Schritt: Man findet nur etwas, wenn man eine Vor-stellung 
davon hat, wo es zu suchen sein könnte. Deshalb muss man sich klarmachen: Wo 
muss ich ein Gesetz suchen? Wenn ich es gefunden habe: Was steht generell in dem 
Gesetz? Was steht in einem Paragrafen? In einem bestimmten Absatz? In einem 
bestimmten Satz?

Damit meine ich nicht die Antwort auf komplizierte Auslegungsfragen, sondern 
die schlichte Information über die Rechtslage für einen „Normalfall“6, z. B. für 
einen eindeutigen Mord, für einen eindeutigen Diebstahl oder auch für eine eindeu-
tige Notwehrsituation. Es geht mit anderen Worten zunächst darum: Steht zu einer 
bestimmten Frage überhaupt irgendetwas im StGB, im BGB, im GG?

1. Wie hoch muss eine Geldstrafe mindestens sein? Wie hoch darf sie höchstens 
sein?

2. Kann ein 10 jähriger mit seinem Taschengeld rechtswirksam etwas kaufen?
3. Darf der Bundespräsident dem Aufsichtsrat eines Unternehmens angehören?

Zur Beantwortung solcher Fragen genügt es, die einschlägige Norm oder einen Teil 
davon zu finden: Zu Frage 1 steht die Antwort wörtlich in § 40 Abs. 2 StGB; zu 
Frage 2 in § 110 BGB, zu Frage 3 in Art. 55 Abs. 2 GG. Aber wie findet man diese 
Normen in der Fülle der Gesetze? Mit dieser Frage wollen wir uns in Teil B be-
schäftigen.

Der Praxisbezug ist evident: Stellen Sie sich vor, Sie sind Anwalt und müssen 
sich durch vier Aktenordner innerhalb einer Stunde arbeiten, weil in einer Stunde 
ein Termin ist, bei dem Sie die Akten brauchen, diese aber erst jetzt bekommen ha-
ben. Wenn Sie es nicht gelernt haben, rationell und deshalb systematisch zu lesen, 
werden Sie in größte Probleme kommen.

Auslegungslesen  als  zweiter  Schritt: Suchlesen allein reicht freilich nicht. 
Wenn Ihnen der generelle Inhalt eines Gesetzes klar ist und Sie eine bestimmte 
Norm gefunden haben, müssen Sie die Norm lesen und genauer verstehen. Erst 
dann stellen sich Detailfragen und damit Probleme der Auslegung einer bestimmten 
Norm.

Für den Anfänger ist jedoch bereits das schlichte und genaue Lesen schon das 
Problem, nicht erst die Auslegung. Machen Sie einen Test, ob Sie genau lesen:

Ist folgender Rechtssatz7 richtig oder falsch?

6 Hinter diesem Stichwort verbirgt sich das „Strukturdenken“ im juristischen Bereich. Es wurde 
von Haft, Strukturdenken – der Schlüssel zum erfolgreichen Reden und Verhandeln, München 
1985, insbesondere S. 45 ff., 56 ff. geprägt. Vgl. z. B. auch die Lehrbücher von Haft, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 9. Aufl. München 2004. Meine Darstellung ist maßgeblich geprägt von dieser 
Denkweise.
7 Dieser Rechtssatz ist in Deutschland an keiner Stelle ausdrücklich geregelt. Er ist dem nur in 
Österreich vorfindbaren ausdrücklichen Rechtssatz von § 4 öStGB nachgebildet: „Strafbar ist 
nur, wer schuldhaft handelt.“ – Die Existenz des im Text angeführten Rechtssatzes ergibt sich 
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(Satz 1) Strafbar ist nur, wer rechtswidrig handelt.

Ohne dass Sie bereits strafrechtliche Kenntnisse haben, können Sie sich den Bedeu-
tungsgehalt dieses Satzes folgendermaßen vor Augen halten: Setzen Sie statt des 
strafrechtsdogmatischen8 Begriffes „rechtswidrig“ den Begriff „verboten“, dann 
lautet der Satz:

Strafbar ist nur, wer verboten handelt.

Dieser Satz ist evident richtig. Wäre er falsch, dann könnte man ihn etwas ausführ-
licher so schreiben:

Strafbar ist (nicht) nur, wer verboten handelt, (sondern auch, wer erlaubt handelt.)

Das kann nicht sein.
Lesen Sie jetzt aber folgenden Satz:

(Satz 2) Strafbar ist, wer nur rechtswidrig handelt.

Satz 2 unterscheidet sich von Satz 1 grammatikalisch nur ganz wenig, wie sich 
durch Formatierung verdeutlichen lässt:

(Satz 1) Strafbar ist nur, wer rechtswidrig handelt.

(Satz 2) Strafbar ist, wer nur rechtswidrig handelt.

Satz 1 bedeutet: Keine Strafe ohne verbotenes Handeln. Satz 2 hat eine völlig  andere 
Bedeutung: Es reicht für die Strafbarkeit, dass jemand verboten (=  rechtswidrig) 
handelt; es bedarf keiner weiteren Voraussetzungen, insbesondere nicht der Schuld. 
Vereinfacht gesprochen: Sobald jemand verboten handelt, wird er bestraft. Ob er – 
untechnisch gesprochen – etwas „dafür“ kann/„Schuld an der Sache hat“/„anders 
handeln konnte“/„vorwerfbar“ gehandelt hat, wäre gleichgültig.

Fazit: Man muss genau lesen; es kann auf die Stellung eines Beistrichs oder die 
Bedeutung eines einzelnen Wortes ankommen. Das ist nur ein Beispiel, welche Be-
deutung das genaue Lesen hat. Es wird die Grundlage sein für die Auslegung von 
Normen und ihren Problemen.

Das genaue Lesen des Gesetzestextes allein hilft aber nur dann etwas, wenn 
man es mit dem Inhalt von Lehrbüchern in Übereinstimmung bringen kann. Ich 
kann mich insoweit an meine eigene Studienzeit erinnern. Zur Examensvorberei-
tung hatten wir eine 4er-AG gebildet und uns einen ganzen Nachmittag über die 

nur im Wege des Umkehrschlusses aus ausdrücklich geregelten Rechtfertigungsgründen. So lau-
tet etwa die Rechtsfolge der Notwehr: „Nicht rechtswidrig handelt […]“. Schwierigkeiten macht 
Anfängern in der Regel die doppelte Verneinung; dazu unten C IV 1 c (S. 59 f.). Zum Begriff 
„Rechtsfolge“ s. u. C V 2 (S. 141 ff.).
8 Zum Begriff „Dogmatik“ siehe C II 2 (S. 47 und 50).
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